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Baugesetz der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(Kirchenbaugesetz  – KBauG)

Vom 20. November 2010

Verordnung zur Durchführung des Baugesetzes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(Kirchenbauverordnung – KBauVO)

Vom 22. Januar 2011 

Abschnitt 1:
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Kirchengesetz gilt  für Maßnahmen im Bereich des kirchlichen Bauwesens. Dies schließt Maß-
nahmen der Kunst- und Denkmalpflege an kirchlichen Gebäuden und ihrer Ausstattung ein.

Abschnitt 1: 
Allgemeine Bestimmungen

Nr. 1
(zu § 1 Kirchenbaugesetz)

(unbesetzt)

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Das kirchliche Bauwesen umfasst die Bauunterhaltung, die Instandsetzung, die bauliche oder ge-
stalterische Veränderung, den Umbau, den Neubau und den Abbruch von kirchlichen Gebäuden sowie 
Maßnahmen am kirchlichen Kunst- und Kulturgut.

(2) Kirchliche Gebäude sind Gebäude, Gebäudeteile und sonstige bauliche Anlagen, die im Eigentum 
einer kirchlichen Körperschaft stehen. Als kirchliche Gebäude im Sinne dieses Gesetzes gelten auch 
Gebäude, an denen zu Gunsten einer kirchlichen Körperschaft ein Nutzungsrecht eingeräumt ist, wenn 
durch die zugrunde liegende Vereinbarung Aufgaben der Baupflege übertragen worden sind. Zu den 
kirchlichen Gebäuden gehört auch deren technische Ausrüstung.

(3) Kirchliches Kunst- und Kulturgut ist die bewegliche und unbewegliche Ausstattung kirchlicher Ge-
bäude, die einen besonders prägenden liturgischen, sakralen, wissenschaftlichen, geschichtlichen oder 
künstlerischen Wert haben. Zum kirchlichen Kunst- und Kulturgut gehören auch Orgeln, Glocken und 
mechanische Turmuhrenanlagen.

Nr. 2
(zu § 2 Kirchenbaugesetz)

(unbesetzt)
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§ 3
Ökologisches Bauen

Die Maßnahmen des kirchlichen Bauwesens sollen nach ökologischen Grundsätzen so vorbereitet und 
durchgeführt werden, dass die Umwelt und natürliche Ressourcen geschont und gesunde Lebens- und 
Arbeitsbedingungen gesichert werden. 

Nr. 3
(zu § 3 Kirchenbaugesetz)

Die als Anlage zur Durchführungsbestimmungen zur Pfarrerdienstwohnungsverordnung (DB-PfDWVO)  
erlassenen Ökologischen Grundsätze bei baulichen Maßnahmen im Bereich der EKM sollen bei allen  
Baumaßnahmen in der  Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland beachtet werden.

§ 4
Zuständigkeiten

(1) Das kirchliche Bauwesen ist Aufgabe der kirchlichen Eigentümer, der Kreiskirchenämter und des 
Landeskirchenamtes.

Nr. 4
(zu § 4 Kirchenbaugesetz)

4.1 Kirchliches Bauwesen

Zu den Aufgaben der Kreiskirchenämter und des Landeskirchenamtes gehören insbesondere: 

1. die Beratung kirchlicher Körperschaften in Baufragen;
2. die Aufsicht über die Planung, Durchführung und Abwicklung von kirchlichen Baumaßnahmen;
3. die Unterstützung bei der strategischen Planung des Gebäudebestandes.

Beratung und Aufsicht beziehen sich auf architektonische, bautechnische, denkmalpflegerische, künst-
lerische, verwaltungsrechtliche und wirtschaftliche Fragen der Baumaßnahme.

(2) Die landeskirchlichen Aufgaben des kirchlichen Bauwesens nehmen die Kreiskirchenämter im Auf-
trag des Landeskirchenamtes wahr, soweit sie ihnen nach diesem Kirchengesetz übertragen sind. Hin-
sichtlich dieser Aufgaben führt das Landeskirchenamt die Fachaufsicht über die Kreiskirchenämter.

4.2 Kirchenbaureferenten

(1) Zur Wahrnehmung der den Kreiskirchenämtern obliegenden Aufgaben werden Kirchenbaureferen-
ten eingesetzt. Die Stellenbeschreibung und das Anforderungsprofil ergeben sich aus Anlage 1 zu die-
ser Verordnung. Die Einstellung erfolgt im Einvernehmen mit dem Landeskirchenamt.

(2) Die Kirchenbaureferenten unterliegen im Rahmen des § 4 Absatz 2 Kirchenbaugesetz der Fachauf-
sicht des Landeskirchenamtes. Die Dienstaufsicht nimmt der Amtsleiter des Kreiskirchenamtes wahr. Ist  
ein Kirchenbaureferent für den Bereich mehrerer Kreiskirchenämter tätig, weist das Landeskirchenamt  
die Dienstaufsicht im Einvernehmen mit den Amtsleitern einem von ihnen zu.
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(3) Die Kirchenbaureferenten sind vor der Durchführung beabsichtigter Baumaßnahmen unabhängig  
von der Genehmigungsbedürftigkeit der Maßnahme zu beteiligen, damit alle notwendigen Aspekte in  
die Planung des Projektes einbezogen sowie die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahme ge-
sichert werden können.

(4) Die Kirchenbaureferenten haben insbesondere folgende Aufgaben:

1. Sie beraten die kirchlichen Körperschaften in Baufragen.
2. Sie vermitteln bei Bauvorhaben zwischen kirchlichen Körperschaften und staatlichen Stellen. 
3. Sie berichten dem Amtsleiter des Kreiskirchenamtes zum Baugeschehen an einzelnen Objek-

ten.
4. Sie wirken bei Pfarramtsübergaben sowie in Ausschüssen des Kirchenkreises mit.
5. Sie sind Ansprechpartner vor Ort für Fragen kirchlichen Kunst- und Kulturguts. Sie beteiligen  

die Fachreferenten des Landeskirchenamtes für Kunstgut, Orgeln, Glockenläuteanlagen und  
Turmuhren und die regionalen Orgelsachverständigen, koordinieren und entscheiden über bau-
liche Erfordernisse und treffen Festlegungen zur baufachlichen Dringlichkeit.

(3) Dem Landeskirchenamt obliegen folgende Aufgaben:

1. Es ist Ansprechpartner für staatliche Stellen und überregionale Dritte, soweit es nicht die auf die 
Kreiskirchenämter übertragenen Aufgaben betrifft.

2. Es erstellt Rahmenvorgaben für das kirchliche Bauwesen.
3. Es plant und führt Baumaßnahmen im Auftrag der Landeskirche durch.
4. Es berät die Kreiskirchenämter in Fachfragen.
5. Es ist verantwortlich für die Fortbildung der Kirchenbaureferenten, der regionalen Orgelsachver-

ständigen und der Ehrenamtlichen.
6. Es erteilt Genehmigungen nach § 9 Absatz 2 und § 11 Absatz 2.
7. Es erstellt und führt Verzeichnisse für kirchliches Kunstgut, Orgeln, Glocken und Turmuhrenanla-

gen.

4.3 Baureferat des Landeskirchenamtes
 

(1) Die dem Landeskirchenamt obliegenden Aufgaben des kirchlichen Bauwesens werden durch das  
Baureferat wahrgenommen. Zum Baureferat gehören Fachreferenten für Bau, Kunstgut, Orgeln, Glo-
ckenläuteanlagen und Turmuhren.

(2) Zu den Aufgaben nach § 4 Absatz 3 Kirchenbaugesetz gehören insbesondere:

1. (zu § 4 Absatz 3 Nummer 1 Kirchenbaugesetz)
a) die Koordinierung der Beantragung von Fördermitteln bei staatlichen Stellen;
b) die Wahrung landeskirchlicher Interessen gegenüber staatlichen Stellen, öffentlichen  
und privaten Geldgebern sowie anderen Beteiligten (zum Beispiel Fördervereine, Stiftun
gen);

2. (zu § 4 Absatz 3 Nummer 2 Kirchenbaugesetz)
a) das Erstellen von Leitlinien für das kirchliche Bauen, für Nutzungskonzepte und Nut
zungs modelle sowie für die Kirchendenkmalpflege;
b) die Initiierung  und Begleitung von Wettbewerben;

3. (zu § 4 Absatz 3 Nummer 4 Kirchenbaugesetz)
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a) die fachliche Beratung bei der Berechnung und Ablösung von Bauregulativen (zum Bei-
spiel Staatsbaulasten, kommunale Baulasten, Patronate);
b) die unmittelbare Fachberatung bei Projekten, bei denen wesentliche denkmalfachliche  
Grundsätze  tangiert werden und bei Projekten, bei denen bautechnologische Innovationen  
angewandt werden;
c) die Fachberatung auf den Gebieten des kirchlichen Kunstguts, der Orgeln, der Glocken-
läuteanlagen und Turmuhren;

Die Kirchenbaureferenten können ungeachtet der Zuständigkeit jederzeit das Landeskirchen-
amt hinzuziehen.

4. (zu § 4 Absatz 3 Nummer 5 Kirchenbaugesetz)
Zur Sicherung der fachlichen Kompetenz der Kirchenbaureferenten und der landeskirchlichen  
Fachreferenten bedarf es der ständigen Weiterbildung und der Organisation von Fortbildungen.  
Fortbildungsmaßnahmen zu kirchenbauspezifischen Sonderthemen, im Bereich der Bautech-
nik, der Denkmalpflege, des kirchlichen Kunstguts, der Orgeln, Glockenläuteanlagen und Turm-
uhren, Nutzungsfragen und Liturgie liegen in Verantwortung des Landeskirchenamtes. Für die  
individuelle Fortbildung gilt die Fort- und WeiterbildungsVO 1 in ihrer jeweiligen Fassung.

§ 5
Genehmigungen

(1) Beschlüsse sowie Geschäfte des privaten Rechts erlangen Rechtswirksamkeit erst mit der Erteilung 
der nach diesem Gesetz erforderlichen Genehmigung. Verträge und einseitige Willenserklärungen gel-
ten als genehmigt, soweit sie genehmigten Beschlüssen entsprechen.

(2) Die Versagung einer Genehmigung muss begründet werden.

Nr. 5
(zu § 5 Kirchenbaugesetz)

(1) Die Genehmigung ist grundsätzlich vor Beginn der Maßnahme durch den kirchlichen Eigentümer  
einzuholen. Nachträgliche Genehmigungen werden nicht erteilt; davon kann abgewichen werden, wenn  
mit der Maßnahme wegen Gefahr in Verzug vorzeitig begonnen wurde.

(2) Ist Genehmigungsbehörde das Kreiskirchenamt, erteilt die Genehmigung der Amtsleiter des Kreis-
kirchenamtes im baufachlichen Einvernehmen mit dem Kirchenbaureferenten. Wird kein Einvernehmen  
erzielt, entscheidet das Landeskirchenamt.

(3) Wird die Genehmigung vollumfänglich erteilt, genügt ein Genehmigungsvermerk. Wird die Genehmi-
gung ganz oder teilweise versagt oder unter Auflagen oder anderen Nebenbestimmungen erteilt, ist ein  
formeller Bescheid zu fertigen.

1  Verordnung über die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland vom 20. August 
2010 (ABl. S. 296).
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§ 6
Gefahrenabwehr

Die zuständige kirchliche Aufsicht kann zur Mängel- und Gefahrenabwehr sowie bei drohendem Vermö-
gensschaden vorläufig von Amts wegen eine Baueinstellung, eine Nutzungsuntersagung und notwendi-
ge Sicherungsmaßnahmen verfügen.

Nr. 6
(zu § 6 Kirchenbaugesetz)

(1) Maßnahmen der Gefahrenabwehr können von den Kirchenbaureferenten und den Fachreferenten  
des Landeskirchenamtes im Rahmen ihrer Zuständigkeit verfügt werden. Die Maßnahmen nach § 6 Kir-
chenbaugesetz sind sofort vollziehbar.
 
(2) Maßnahmen der Gefahrenabwehr des Kirchenbaureferenten  bedürfen der Bestätigung durch den  
Amtsleiter des zuständigen Kreiskirchenamtes. Die Bestätigung ist aktenkundig zu machen; gegenüber  
der kirchlichen Körperschaft ist ein formeller Bescheid zu erlassen.

(3)  Maßnahmen  der  Gefahrenabwehr  des  Landeskirchenamtes  sind  unverzüglich  gegenüber  dem  
Kreiskirchenamt schriftlich zu begründen.

§ 7
Rechtsmittel

(1) Gegen Entscheidungen der kirchlichen Aufsicht nach diesem Gesetz steht der betroffenen kirchli-
chen Körperschaft das Widerspruchsrecht zu. Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat nach Zugang der Entscheidung schriftlich einzulegen. 

(2) Gegen Entscheidungen des Kreiskirchenamtes ist der Widerspruch beim Kreiskirchenamt einzule-
gen. Die Frist bleibt auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist beim Landeskirchenamt 
eingelegt wird. Soweit das Kreiskirchenamt dem Widerspruch nicht abhilft, entscheidet das Landeskir-
chenamt.

(3) Gegen Entscheidungen des Landeskirchenamtes ist der Widerspruch beim Landeskirchenamt ein-
zulegen.

Nr. 7
(zu § 7 Kirchenbaugesetz)

(1) In dem Widerspruch sollen die Gründe benannt werden, warum die kirchliche Körperschaft sich ge-
gen die Entscheidung wendet.

(2) Wird Widerspruch im Fall des § 7 Absatz 2 Kirchenbaugesetz unmittelbar beim Landeskirchenamt  
eingelegt, bleibt die Zuständigkeit des Kreiskirchenamtes für die Abhilfeentscheidung unberührt.

(3) Die Abhilfeentscheidung trifft der Amtsleiter des Kreiskirchenamtes im Einvernehmen mit dem Kir-
chenbaureferenten. Wird kein Einvernehmen erzielt, entscheidet das Landeskirchenamt über den Wi-
derspruch.
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(4) Dem Superintendenten ist vor der Abhilfeentscheidung des Kreiskirchenamtes Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.

Abschnitt 2:
Besondere Bestimmungen für kirchliche Gebäude

§ 8
Unterhaltung der kirchlichen Gebäude

(1) Kirchliche Gebäude und ihre Ausstattungsstücke sind durch den kirchlichen Eigentümer dauernd in 
einem ordnungsgemäßen und ihrer Zweckbestimmung angemessenen Zustand zu erhalten und zu pfle-
gen. Mängel sind unverzüglich zu beseitigen, notwendige Verbesserungen rechtzeitig vorzubereiten 
und durchzuführen. 

(2) Ist die kirchliche Körperschaft lediglich Nutzungsberechtigter, hat sie dafür Sorge zu tragen, dass 
der Eigentümer des kirchlichen Gebäudes den Verpflichtungen nach Absatz 1 nachkommt. Für Pfarrei-
en haben die örtlichen Kirchengemeinden die Verpflichtungen nach Absatz 1 zu erfüllen.

(3) Für die Instandhaltung von Dienstwohnungen kann das Landeskirchenamt allgemeine Richtlinien er-
lassen.

Abschnitt 2: 
Besondere Bestimmungen für kirchliche Gebäude

Nr. 8
(zu § 8 Kirchenbaugesetz)

(1) Zur Erfüllung der Pflichten aus § 8 Kirchenbaugesetz sind in regelmäßigen Abständen, mindestens  
jedoch einmal jährlich, Begehungen der Gebäude durch den kirchlichen Eigentümer oder einen  ehren-
amtlichen Baubeauftragten vorzunehmen. Das Ergebnis ist schriftlich zu dokumentieren. Bei schwer-
wiegenden Mängeln ist der Kirchenbaureferent zu informieren, sofern er nicht zur Begehung hinzugezo-
gen worden ist.

(2) Für Dienstwohnungen ist die Verordnung über die Dienstwohnungen der Pfarrerinnen und Pfarrer  
(Pfarrerdienstwohnungsverordnung-PfDWVO) der Evangelischen Kirche der Union einschließlich der  
Durchführungsbestimmungen zur Pfarrerdienstwohnungsverordnung (DB-PfDWVO) in ihrer jeweiligen  
Fassung zu beachten.

§ 9
Genehmigungspflichtige Baumaßnahmen

(1) Der Genehmigung bedürfen Verträge, einseitige Willenserklärungen und Beschlüsse über: 
1. den Neubau kirchlicher Gebäude,
2. den Umbau und die Umgestaltung einschließlich Instandsetzungen an und in kirchlichen Gebäu-

den,
3. den Abbruch kirchlicher Gebäude,
4. den Abschluss von Architekten- und Fachplanerverträgen.
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(2) Genehmigungen nach Absatz 1 für Baumaßnahmen der Kirchengemeinden erteilt das Kreiskirchen-
amt im Einvernehmen mit dem Superintendenten; Genehmigungen für Baumaßnahmen der Kirchen-
kreise erteilt das Landeskirchenamt.

(3) Bauvorhaben im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 unter einer Wertgrenze von 10 000 Euro bedürfen 
zunächst einer Anzeige. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn unter Beifügung der erforderlichen denk-
malrechtlichen Genehmigung an die Genehmigungsbehörde nach Absatz 2 zu richten. Widerspricht 
diese nicht innerhalb von sechs Wochen, gilt die Maßnahme als genehmigt.

Nr. 9
(zu § 9 Kirchenbaugesetz)

9.1. Genehmigungsverfahren

(1) Ungeachtet der Zuständigkeiten nach § 9 Absatz 2 Kirchenbaugesetz sind dem Landeskirchenamt  
vor Erteilung der Genehmigung schriftlich anzuzeigen

1. kirchengemeindliche Baumaßnahmen von gesamtkirchlicher  oder  sonst  herausragender  Be-
deutung und

2. der Neubau und Abriss von Sakralgebäuden.

(2) Der Superintendent soll bei der Erteilung seines Einvernehmens zur Baumaßnahme insbesondere  
die kirchenpolitische Bedeutung der Baumaßnahme, Fragen der Gemeinde- und Regionalentwicklung  
sowie die Gebäudekonzeption des Kirchenkreises berücksichtigen.

(3)  Für  die  Herstellung  des  Einvernehmens  mit  dem  Superintendenten  kann  im  Kirchenkreis  ein  
vereinfachtes Verfahren beschlossen werden. 

9.2 Genehmigungsantrag und Unterlagen

(1) Dem Antrag auf Genehmigung sind beizufügen:

1. der Beschluss der kirchlichen Körperschaften über die vorgesehene Baumaßnahme;
2. die Beschreibung der Maßnahme;
3. das Raumprogramm für Neu- und Umbauten sowie Erweiterungsbauten;
4. die Bauzeichnungen sowie sonstige zeichnerische Darstellungen und Skizzen;
5. eine  qualifizierte  Kostenschätzung,  Kosten-  und  Folgekostenberechnung  oder  Kostenvoran-

schläge nach DIN 276 in der jeweils gültigen Fassung;
6. ein vom Vertretungsorgan des kirchlichen Eigentümers bestätigter Finanzierungsplan, aus dem 

die Höhe der Eigenmittel, der Darlehen und der sonstigen Drittmittel hervorgeht: Über Darlehen 
und sonstige Drittmittel ist auf Anforderung ein Nachweis zu führen.

7. die denkmalrechtliche Genehmigung beziehungsweise die Benehmensherstellung soweit diese  
in den staatlichen Denkmalschutzgesetzen vorgeschrieben ist.

(2) Das Landeskirchenamt stellt einheitliche Antragsformulare nebst einem Ablaufplan für Baumaßnah-
men zur Verfügung.

(3) Die Anzeige nach § 9 Absatz 3 Kirchenbaugesetz ist formlos mit einer Beschreibung der Maßnahme  
und einem vom Vertretungsorgan des kirchlichen Eigentümers bestätigten Finanzierungsplan einzurei-
chen
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9.3 Vergabeverfahren für Bauleistungen

(1) Soweit eine öffentliche Ausschreibung, insbesondere bei Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel,  
erforderlich ist, sind die entsprechenden Vergabebedingungen (VOB, VOL, VOF u.a.) zu beachten.

(2) In allen anderen Fällen sollen von mindestens drei Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der  
Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen, vergleichbare Angebote eingeholt wer-
den. Der Zuschlag ist dem Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen.

9.4 Durchführung von Baumaßnahmen und Bauabnahme

(1) Bei der Beauftragung von Architekten und Ingenieuren ist vor Auftragserteilung ein schriftlicher Ver-
trag abzuschließen; dabei sind die Vertragsmuster des Landeskirchenamtes (Anlage 2 zu dieser Ver-
ordnung) zu verwenden.

(2) Bei komplexen Baumaßnahmen soll die Auftragserteilung des Architekten stufenweise erfolgen und  
die Leistungsphase 9 nach HOAI mit beauftragt werden.

(3) Falls die Baumaßnahme oder das Interesse des Bauherren es erfordern, sollen für die Gewährleis-
tungsansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen des BGB vereinbart werden.

(4) Die kirchliche Körperschaft hat den Nachweis der entstandenen Kosten und deren Deckung der  
Genehmigungsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

(5) Stellt sich vor Beginn oder während der Baumaßnahme heraus, dass die beschlossenen Kosten  
nicht eingehalten werden können, so hat die kirchliche Körperschaft dies unverzüglich bei der Geneh-
migungsbehörde anzuzeigen.

(6) Der Kirchenbaureferent kann verlangen, bei Bauabnahmen hinzugezogen zu werden.

Abschnitt 3: 
Besondere Bestimmungen für Kunst- und Kulturgut

§ 10
Unterhaltungspflichten

Das kirchliche Kunst- und Kulturgut ist durch den kirchlichen Eigentümer zu erhalten. Die Erhaltung um-
fasst insbesondere den Erwerb, die Ausleihe, die Pflege, die Konservierung und die Restaurierung 
kirchlicher Ausstattungsstücke. Die Veräußerung und sonstige Übertragung des Eigentums an kirchli-
chem Kunst- und Kulturgut ist grundsätzlich unzulässig.
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Abschnitt 3: 
Besondere Bestimmungen für Kunst- und Kulturgut

Nr. 10
(zu § 10 Kirchenbaugesetz)

10.1 Erhaltung und Pflege

(1) Kirchliches Kunst- und Kulturgut ist so zu verwahren, zu nutzen, zu pflegen und zu warten, dass es  
vor Schäden bewahrt wird und seine Erhaltung auf möglichst lange Dauer gesichert ist. 

(2) Wird einer anderen Person ein Recht zur Nutzung oder Mitnutzung eingeräumt, sollen diesem Nut-
zungsberechtigten die Pflichten nach Absatz 1 übertragen werden.

(3) Werden Baumaßnahmen an kirchlichen Gebäuden durchgeführt, ist das kirchliche Kunst- und Kul-
turgut  in geeigneter Weise vor Beschädigungen und Diebstahl zu schützen oder gegebenenfalls sach-
gerecht auszulagern.

(4) Den Verlust oder Schäden an kirchlichen Kunst- und Kulturgutes hat der kirchliche Eigentümer oder  
im  Fall  einer  Nutzungsüberlassung  der  Nutzungsberechtigte  unverzüglich  dem  Landeskirchenamt  
sowie gegebenenfalls der Versicherungsgesellschaft anzuzeigen. Die besonderen Bestimmungen der  
Versicherungsgesellschaft  sind  zu  beachten.  Besteht  der  Verdacht  auf  Diebstahl  oder  vorsätzliche  
Beschädigung, ist außerdem unverzüglich Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle zu erstatten.

10.2 Kunstguterfassung

(1) Kirchliches Kunst- und Kulturgut ist in Kunstgutverzeichnissen zu erfassen. Die Kunstgutverzeich-
nisse werden im Landeskirchenamt erarbeitet und geführt (Kunstguterfassung). Der kirchliche Eigentü-
mer und das Kreiskirchenamt erhalten eine Ausfertigung des Kunstgutverzeichnisses. Der kirchliche Ei-
gentümer hat Änderungen im Bestand dem Landeskirchenamt unverzüglich mitzuteilen.

(2) Kirchengemeinden, deren kirchliches Kunst- und Kulturgut noch nicht im Rahmen der landeskirchli-
chen Kunstguterfassung erfasst ist, haben Inventarlisten nach einem vom Landeskirchenamt vorgege-
benen Muster zu führen.

(3) Das Kunstgutverzeichnis und die Inventarlisten der Kirchengemeinden sind so aufzubewahren, dass  
sie Unbefugten nicht zugänglich sind. Die Befugnis zur Einsichtnahme steht neben dem kirchlichen Ei-
gentümer grundsätzlich nur den zuständigen kirchlichen Behörden zu. Anderen Personen kann die Ein-
sichtnahme auf Antrag gestattet werden, wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen ist und kirchli-
che Interessen nicht entgegenstehen. Der Antrag ist an das Landeskirchenamt zu richten.

10.3 Öffentlichkeit und Sicherheit 

(1) Kirchliches Kunst- und Kulturgut ist auch Glaubenszeugnis mit hohem kulturgeschichtlichen, künst-
lerischen und materiellen Wert. Den kirchlichen Eigentümern obliegt die Verpflichtung, dieses soweit  
wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

(2) Der kirchliche Eigentümer beziehungsweise der jeweilige Besitzer hat zur Verhinderung des Verlus-
tes oder der Beschädigung kirchlichen Kunst- und Kulturgutes geeignete Maßnahmen zu treffen, insbe-
sondere 
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1. Türen und Fenster von Kirchen und anderen Räumen, in denen sich kirchliches Kunst- und Kul-
turgut befindet, mit zuverlässigen Sicherheitsschließanlagen, Vergitterungen beziehungsweise  
Verriegelungen zu versehen beziehungsweise das kirchliche Kunst- und Kulturgut, insbesonde-
re im Fall von geöffneten Kirchen, in geeigneter Weise zu sichern,

2. diese Gebäude und Räume regelmäßig im Hinblick auf ihre Sicherheit zu kontrollieren sowie  
den Bestand des kirchlichen Kunst- und Kulturgutes zu überprüfen und

3. Abendmahls- und Taufgeräte sowie andere leicht zu transportierende Gegenstände nach Ge-
brauch unter sicheren Verschluss zu nehmen.

§ 11
Genehmigungspflichtige Maßnahmen

(1) Der Genehmigung durch das Kreiskirchenamt bedürfen Verträge, einseitige Willenserklärungen und 
Beschlüsse über:

1. die Konservierung,
2. die Restaurierung,
3. die Standortverlagerung und
4. alle sonstigen Eingriffe in den Bestand
von kirchlichem Kunst- und Kulturgut. Am Genehmigungsverfahren ist das Landeskirchenamt fachlich 
zu beteiligen. Näheres regelt eine Durchführungsbestimmung.

(2) Der Genehmigung durch das Landeskirchenamt bedürfen Verträge, einseitige Willenserklärungen 
und Beschlüsse über:
1. die Veräußerung,
2. den Erwerb,
3. die Schenkung,
4. die Annahme einer Erbschaft,
5. die Leihe und
6. die Vernichtung
von kirchlichem Kunst- und Kulturgut.

Nr. 11
(zu § 11 Kirchenbaugesetz)

11.1 Beteiligung des Landeskirchenamtes am Genehmigungsverfahren

(1) Die Beteiligung des Landeskirchenamtes am Genehmigungsverfahren bezieht sich insbesondere  
auf die Planung der Maßnahme, die Erarbeitung der denkmalpflegerischen Zielstellungen, die Aus-
schreibungen, die fachliche Begleitung und die Abnahme. Der Umfang der Beteiligung ist zwischen  
dem Kirchenbaureferenten und dem Landeskirchenamt abzusprechen.

(2) Der zuständige Fachreferent gibt zu der beabsichtigten Maßnahme eine  Stellungnahme gegenüber  
dem Kreiskirchenamt ab. Die Genehmigung darf durch das Kreiskirchenamt erst erteilt werden, wenn 
die Stellungnahme des Landeskirchenamtes vorliegt. Die Stellungnahme ist Bestandteil der Genehmi-
gung.
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11.2 Maßnahmen an Glockenläuteanlagen und Turmuhren

(1) Maßnahmen an Glockenläuteanlagen und Turmuhren umfassen:
1. den Neubau,  die  Veränderung,  die  Instandsetzung,  die  Erweiterung  und  den  Abbruch von  

Glockentragwerken;
2. den Neuguss und die Gestaltung von Glocken;
3. die Außerdienststellung von Glocken;
4. die Konservierung, Schweißung und Reparatur von Glocken und deren Ausrüstung;
5. die Neuinstallation und Instandsetzung von elektrischen Läuteanlagen und –antrieben;
6. die Instandsetzung und die Wiederinbetriebnahme von Turmuhrenanlagen.

(2) Aufträge für Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur an fachlich anerkannte Personen beziehungs-
weise Fachfirmen vergeben werden. Die fachliche Eignung ist auf Anforderung nachzuweisen.

(3) Sofern mechanische Turmuhrenanlagen vorhanden sind, sollen diese erhalten und gegebenenfalls  
repariert und wieder in Betrieb genommen werden. Unter Abwägung aller denkmalpflegerischen, techni-
schen und wirtschaftlichen Aspekte ist dem Betreiben einer mechanischen Turmuhr in der Regel der  
Vorrang vor dem Einbau einer elektrischen Funkuhr zu geben.

11.3 Genehmigungsantrag und Unterlagen

(1) Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung sind beizufügen:

1. der Beschluss der kirchlichen Körperschaft über die vorgesehene Maßnahme;
2. eine Maßnahmebeschreibung;
3. ein Kosten- und Finanzierungsplan; 
4. die denkmalrechtliche Genehmigung beziehungsweise die Benehmensherstellung soweit diese  

in den staatlichen Denkmalschutzgesetzen vorgeschrieben ist;
5. die Stellungnahme des jeweiligen Fachreferenten oder des regionalen Orgelsachverständigen.

(2) Verträge für Konservierung und Restaurierung (Anlage 3 zu dieser Verordnung), Verträge zur Nut-
zungsüberlassung, Besitz- und Standortveränderung (Anlage 4 zu dieser Verordnung) sowie Orgelbau-
verträge sollen nach einem vom Landeskirchenamt vorgegebenen Muster erstellt werden.

(3) Vor Erteilung der Genehmigung darf außer bei Gefahr im Verzug eine Maßnahme nicht begonnen  
und das kirchliche Kunst- und Kulturgut nicht übergeben beziehungsweise an einen anderen Standort  
gebracht werden.

(4) Bei der Übergabe von kirchlichem Kunst- und Kulturgut ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem  
Übergebenden und dem Übernehmenden zu unterschreiben ist. In dem Protokoll sind Zeit und Ort der  
Übergabe, der Zustand sowie gegebenenfalls besondere Pflichten des Übernehmenden zur Aufbewah-
rung und Pflege zu dokumentieren. Dem Protokoll soll ein aktuelles Foto beigefügt werden. Das Proto-
koll dient dem Übergebenden zugleich als Nachweis der Übergabe. Dem Landeskirchenamt ist eine Ko-
pie des Protokolls zu übermitteln.

11.4 Fachreferenten für kirchliches Kunst- und Kulturgut im Landeskirchenamt

Im Landeskirchenamt werden Fachreferenten für kirchliches Kunst- und Kulturgut (Kunstgut, Orgeln,  
Glockenläuteanlagen und Turmuhren) eingesetzt. Diese haben insbesondere folgende Aufgaben
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1. die fachliche Beratung der Kirchengemeinden;
2. die fachliche Vorbereitung von Konservierungs-  Restaurierungs- und Instandsetzungsmaßnah-

men einschließlich der Abstimmung mit Denkmalbehörden;

3. die Unterstützung der kirchlichen Körperschaften in Finanzierungsfragen;
4. die fachliche und organisatorische Leitung der Kunstguterfassung (Nummer 10.2) und der Glo-

cken- und Orgelinventarisation;
5. die fachliche Prüfung der Verträge nach Nummer 11.2 Absatz 1 sowie nach Nummer 11.3 Ab-

satz 2;
6. die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vorträge, Bearbeitung wissenschaftlicher Anfragen usw.);
7. die Weiterbildung der ehrenamtlichen Beauftragten für Kunstgut, sowie der regionalen Orgel-

sachverständigen;
8. die Vertretung der  Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland in fachspezifischen Gremien.

11.5 Ehrenamtliche Beauftragte für Kunstgut

(1) Zur Unterstützung im Bereich des kirchlichen Kunstguts können in den Kirchenkreisen ehrenamtli-
che Beauftragte für Kunstgut eingesetzt werden.

(2) Aufgabe der ehrenamtlichen Beauftragten für Kunstgut ist es insbesondere, auf die sachgemäße  
Aufbewahrung, Sicherung, Verwendung und den Gebrauch von kirchlichem Kunstgut im Kirchenkreis  
zu achten, dessen Zustand zu überprüfen und sachdienliche Hinweise der jeweiligen kirchlichen Kör-
perschaft,  dem Kirchenbaureferenten und dem Fachreferenten im Landeskirchenamt zu geben. Sie  
leisten auch Unterstützung bei der Übergabe des kirchlichen Kunstguts während Pfarramtsübergaben.

(3) Die Beauftragung erfolgt durch den jeweiligen Kirchenkreis im Einvernehmen mit dem zuständigen  
Fachreferenten im Landeskirchenamt.

11.6 Konservierung und Restaurierung

(1) Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen an kirchlichem Kunstgut dürfen nur von entspre-
chend fachlich ausgebildeten Personen vorgenommen werden. Als fachlich ausgebildet gelten Diplom-
restauratoren (Ausbildung nach ICOM- bzw. ECCO-Berufsbild). Andere Personen können beauftragt  
werden, wenn sie eine vergleichbare Ausbildung vorweisen können und ihre fachliche Eignung nachge-
wiesen ist.

(2) Der Restaurator hat bis spätestens drei Monate nach Abnahme der Leistung eine fachlich qualifizier-
te Dokumentation der Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahme zu übergeben.

11.7 Nutzungsüberlassung, Besitz- und Standortänderung

Kirchliches Kunst- und Kulturgut kann im Rahmen eines entsprechenden Vertragsverhältnisses Dritten  
zur Nutzung überlassen werden, sofern dem keine rechtlichen oder tatsächlichen, zum Beispiel konser-
vatorische, Gründe entgegenstehen.

§ 12
Orgelbaumaßnahmen

Für die Beratung der kirchlichen Körperschaften bei Orgelbaumaßnahmen bestellt das Landeskirchen-
amt regionale Orgelsachverständige.
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Nr. 12
(zu § 12 Kirchenbaugesetz)

(1) Die Bestellung der regionalen Orgelsachverständigen erfolgt auf einvernehmlichen Vorschlag des  
Fachreferenten für Orgelwesen und des Landeskirchenmusikdirektors durch das Landeskirchenamt.

(2) Zum Orgelbau und zur Orgelpflege erlässt das Landeskirchenamt gesonderte Richtlinien.

Abschnitt 4:
Denkmalpflege

§ 13
Pflichten des kirchlichen Eigentümers

(1) Die kirchlichen Eigentümer haben für den Schutz und die Pflege der im kirchlichen Eigentum ste-
henden Natur-, Kunst- und Baudenkmäler zu sorgen.

(2) In allen Fällen, in denen Belange des Denkmalschutzes oder der Denkmalpflege berührt sein kön-
nen, ist die Beratung des Kreiskirchenamtes in Anspruch zu nehmen. Die Eintragung in die Denkmallis-
te oder die Löschung ist dem Kreiskirchenamt vom kirchlichen Eigentümer mitzuteilen.

(3) Bei Maßnahmen kirchlicher Körperschaften an Denkmalen sind die Denkmalschutzgesetze der Län-
der zu beachten sowie die kirchliche Aufsicht einzubeziehen. 

Abschnitt 4: 
Denkmalpflege

Nr. 13
(zu § 13 Kirchenbaugesetz)

(unbesetzt)

§ 14
Übertragung von Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde

Soweit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland von den Ländern die Aufgaben einer Unteren 
Denkmalschutzbehörde übertragen wurden, nehmen die Kreiskirchenämter diese Aufgaben im Auftrag 
der Landeskirche wahr.

Nr. 14
(zu § 14 Kirchenbaugesetz)

(1) In den Bundesländern, in denen die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland die Funktion einer Un-
teren Denkmalschutzbehörde wahrnimmt, ist nach Maßgabe der jeweiligen landes- oder bundesrechtli-
chen Regelungen neben dem kirchenaufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahren ein denkmalschutz-
rechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen.
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(2) Beide Verfahren sind getrennt voneinander durchzuführen. Dies hat sich auch in der Aktenführung  
widerzuspiegeln.

Abschnitt 5:
Schlussbestimmungen

§ 15
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlässt der Landeskirchenrat.

Abschnitt 5: 
Schlussbestimmungen

Nr. 15
Anlagen

Änderungen  und  Ergänzungen  der  Anlagen  erlässt  nach  Inkrafttreten  dieser  Verordnung  das  
Landeskirchenamt.

§ 16
Gleichstellungsklausel

Die in diesem Kirchengesetz verwandten Personen-,  Funktions- und Amtsbezeichnungen gelten für 
Frauen und Männer in gleicher Weise.

Nr. 16
Sprachliche Gleichstellung

Die in dieser Verordnung verwandten Personen-, Funktions- und Amtsbezeichnungen gelten für Frauen  
und Männer in gleicher Weise.

§ 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

die  §§  10  und  14  des  Kirchengesetzes  über  die  Vermögens-  und  Kirchspielverwaltung  vom  
23. März 2002 (ABl. ELKTh S. 119).

(3) Vom Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes an sind entgegenstehende Vorschriften nicht mehr anzu-
wenden. Dies gilt insbesondere für:
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1. die §§ 38 bis 44, 46 und 47 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kir-
chengemeinden, Kirchenkreise und Kirchlichen Verbände in der Evangelischen Kirche der Union 
vom 1. Juli 1998 (ABl. EKKPS 2000 S. 148) und
2. alle Vorschriften der ehemaligen Landeskirchen, die in Ausführung und Ergänzung oder zur Än-
derung der in Absatz 2 oder in Nummer 1 genannten Rechtsvorschriften erlassen worden sind oder 
auf diese verweisen und nicht ausdrücklich außer Kraft getreten oder aufgehoben worden sind.

Nr. 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. § 52 der Durchführungsbestimmungen zum Kirchengesetz über das kirchliche Haushalts-, Kas-

sen- und Rechnungswesen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen vom 27. August  
2002 (ABl. ELKTh S. 198);

2. Kunstgutverordnung der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland vom 18. Januar  
2008 (ABl. S. 54).
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